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Das Wissen um diese Akzentuierung erlaubt, dem Ver
such mancher Eltern zu begegnen, sich von schuldhaftem 
Erziehungsversagen dadurch freisprechen zu wollen, daß 
in erster Linie auf Zeitmangel, Überlastung u. ä. verwie
sen wird. . I

Noch in den 60er Jahren rückten kriminologische Unter
suchungen der Familienerziehung straffälliger Jugend
licher sehr stark die äußeren Merkmale, vor allem die 
Familienstruktur und hier wieder die Vollständigkeit der 
Familie, in den Vordergrund. Heutige Untersuchungen 
bestätigen jedoch, daß nicht diese äußeren Merkmale, son
dern die I n h a l t e  der Familienerziehung entscheidend 
sind: die innerfamiliären Beziehungen, vor allem das 
Eltem-Kind-Verhältnis, das die Stellung des Kindes in 
der Familie wesentlich bestimmt, und der Erziehungsstil, 
ebenfalls insbesondere hinsichtlich der Stellung des Kin
des als Subjekt der Erziehung.9 Diese Inhalte wirken in 
hohem Maße unabhängig von den materiellen und struk
turellen Bedingungen.

Die soziale und moralische Sicherheit auch der allein
stehenden Frau mit Kind in der DDR hat die kriminologi
sche Relevanz unvollständiger Familien erheblich ein
geschränkt. Unter den heutigen gesellschaftlichen Bedin
gungen sind ein tendenzieller Anstieg der Ehescheidungs
quote sowie die Tatsache, daß in über zwei Dritteln der 
Fälle minderjährige Kinder betroffen sind, nicht einfach 
nur negativ zu werten. Diese Erscheinungen sind auch 
Ausdruck frühzeitiger Konsequenz, wodurch eine länger
währende Deformierung der Familienbeziehungen mit 
ihren besonders schädlichen Wirkungen auf -die Kinder
erziehung eingeschränkt wird.10 Entscheidend ist die be
wußte und sachkundige Gestaltung der Inhalte der Fami
lienerziehung, was heute bereits weitgehend auch in 
unvollständigen Familien bewältigt werden kann. Dem 
entsprechen auch sowjetische Untersuchungsergebnisse, 
wonach sich in den letzten Jahrzehnten der Anteil unvoll
ständiger Familien an der Gesamtzahl der „Problem- 
familien“ verringert hat; ähnlich sind kinderreiche Fami
lien nicht überdurchschnittlich häufig „Problemfamilien“, 
vielmehr weisen die „Problemfamilien“ etwa die allgemein 
durchschnittliche Kinderzahl auf.11

Gleichermaßen ist der Einfluß der materiellen Lage 
und der Versorgung der Familie auf die Erziehung heute 
geringer anzusetzen. Unter den Zerrüttungsgründen der 
Ehescheidungen spielen materielle Fragen sowie die Be
lastung mit beruflichen, gesellschaftlichen und familiären 
Aufgaben seit längerem eine untergeordnete Rolle'.12 Ge
fährdungen der Entwicklung von Kindern sind heute we
niger durch mangelnde Versorgung als vielmehr durch 
erzieherische Vernachlässigung seitens der Eltern ver
ursacht13 Deshalb gilt auch im allgemeinen das öffentliche 
Interesse vor allem dem Inhalt der Familienbeziehungen 
und weniger den materiellen Bedingungen und der juristi
schen Form des Zusammenlebens.14 Darin bestätigt sich 
in spezifischer Weise die historische Entwicklungstendenz, 
daß sich insbesondere die moralisch-erzieherische Wirkung 
der Familie erhöht

Kriminologisch relevante Erscheinungen 
der Fehlerziehung

Jüngere Untersuchungen erhärten, daß charakteristisch für 
erzieherisch versagende und deshalb von der Jugendhilfe 
zu betreuende Familien Mängel im Verantwortungsbewußt- 
sein der Eltern für die Erziehung oder/und imgenügende 
Fähigkeiten zur Gestaltung der Familienerziehung sind, 
nicht jedoch intellektuelle oder sonstige Mängel. Dominiert 
ungenügendes Verantwortungsbewußtsein, erscheint die 
Familie sogar äußerlich intakt, während die Dominanz 
ungeeigneter Fähigkeiten zu auffälligen Deformierungen 
des Familienlebens sowie des Verhaltens der Eltern und

Kinder führt15 Die letzteren Fälle sind jedoch heute in 
der Minderheit; häufiger ist die intakt erscheinende Fa
milie mit nicht unmittelbar erkennbarer Fehlerziehung.16 

Die Persönlichkeit der Eltern entwicklungsgefährdeter 
Kinder ist heute weitgehend anders als früher, weil auch 
bei ihnen zumeist positive Grundeinstellungen vorliegen.17 

Das verbessert zum einen die Voraussetzungen für eine 
Zusammenarbeit mit diesen Eltern, stellt aber anderer
seits auch neue Anforderungen an die gesellschaftliche 
Konzeption der familienpädagogischen Befähigung.

Soweit bisher eine differenziertere Einsicht in krimi
nogene familiäre Fehlerziehung versucht wurde, geschah 
das mit Hilfe bestimmter Fehlerziehungstypen wie „Ver
wöhnung“, „Überstrenge“, „Erziehungsselbstlauf“, „Pen
delerziehung“ u. a.18. Es gilt, sie nicht nur als Farmen zu 
betrachten, sondern ihre ideologisch-moralischen Inhalte zu 
bestimmen. Die Verallgemeinerung dieser Inhalte ermög
licht, bestimmte Zustände im gesellschaftlichen Bewußt
sein bzw. im Bewußtsein bestimmter Menschen gruppen 
bloßzulegen, sie schließlich auf die Prozesse, die solchen 
Bewußtseinszuständen zugrunde liegen, zurückzuführen 
und von dorther zu verändern.

So äußert sich im Sachverhalt „Verwöhnung“ zweifel
los in spezifischer Weise der widersprüchliche Verlauf der 
Prozesse des Wachstums der materiellen Möglichkeiten 
einerseits und der geistig-kulturellen Interessen- und Be
dürfnisausprägung andererseits, Woraus Gefahren des 
Wiederauflebens bürgerlichen Komsumentendenkens er
wachsen können19 — Erscheinungen, denen man allenthal
ben im Alltag noch begegnet. Die Anfang der 70er Jahre 
festgestellte Tendenz zur Verwöhnung in der Kinder
erziehung20, die nach allgemeiner Erfahrung auch heute 
noch wirkt21, bedarf einer vielfältigen ideologischen, er
ziehungspolitischen und familienpädagogischen Betrach
tung, um den zugrunde liegenden Widerspruch praktisch 
konstruktiv gestalten zu können. Eine Untersuchung der 
dominierenden Erziehungspraxis bei jungen Eigentums- 
tätem (Ersttäter und Erstrückfällige) ergab über einen 
Vergleich mit Ergebnissen einer früheren Untersuchung 
jugendlicher Eigentumstäter22, die etwa den Zustand Ende 
der 60er Jahre ausweist, deutliche Akzentverschiebungen 
in der Differenziertheit wesentlicher Fehlerziehungstypen: 
„Übermäßige Strenge“ verringerte sich und tritt im Ver
hältnis zu „Uneinheitlichkeit“, „Erziehungsselbstlauf“ und 
„Verwöhnung“ im geringsten Umfang auf; „Uneinheit
lichkeit“ und „Erziehungsselbstlauf“ treten nach unseren 
Ergebnissen etwa im gleichen Umfang dominierend auf 
und haben an Gewicht gewonnen.

Mit den Sachverhalten „Verwöhnung“ und „Erzie
hungsselbstlauf“ ist das Problem der Erziehung unserer 
Jugend zu bewußter Disziplin verbunden. In bestimmten 
Erscheinungsformen krimineller Störungen der öffent
lichen Ordnung, aggressiven Verhaltens gegenüber Mit
bürgern sowie der Mißachtung der Staatsautorität äußern 
sich negative ideologische Einstellungen, aber auch un
genügend entwickeltes Verständnis für die gewachsene 
individuelle Entscheidungsfreiheit oder sogar ihr Miß
brauch. Verletzungen der gesellschaftlichen Disziplin resul
tieren offensichtlich zu einem erheblichen Teil aus dem 
erzieherisch nicht bewältigten Widerspruch zwischen dem 
gewachsenen Bewußtsein, daß die Voraussetzungen höhe-, 
rer Entscheidungsfreiheit (wozu insbesondere soziale 
Sicherheit und Bildung gehören) gegeben sind, und dem 
ungenügenden Bewußtwerden und Wahraehmen der da
mit wachsenden individuellen Verantwortung. Erziehung 
zu bewußter Disziplin versteht sich als Befähigung zu 
eigenverantwortlicher bewußter gesellschaftsgemäßer 
Wahmahme dieser individuellen Verantwortung. Auch 
Erscheinungen im Vorfeld der Kriminalität (Disziplinver
letzungen, aggressive Verhaltensweisen sowie Mißachtung 
der Erzieherautorität) machen auf Probleme aufmerk
sam, die wesentlich auch die Familienerziehung tangieren.


